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Amtliche Bekanntmachungen – Anfang – 

Amtlicher Teil

Beschluss der Gemeindevertretung Schönfeld

Beschlüsse des Amtsausschusses Brüssow
Beschluss vom 18.02.2020

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Brüssow

Beschlüsse der Gemeindevertretung Schenkenberg
Beschlüsse vom 10.02.2020

Beschluss 01/202 lt. Beschlussvorlage Nr. 01/2020 
Bestellung der Ortswehrführung der Ortsfeuerwehren 
Baumgarten, Klockow und Wallmow
Der Amtsausschuss beschließt, lt. § 28 (2) des BbgBKg in 
Verbindung mit der TVFF § 4 (1) folgende Mitglieder der Amts-
feuerwehr Brüssow für die Führung der jeweiligen örtlichen 
Feuerwehreinheiten zu bestellen.
Kameradin Franziska Junghans wird vom 01.01.2020 bis 
31.08.2024 zur Ortswehrführerin der Ortswehr Baumgarten 
bestellt. 
Kamerad Michel Preschel wird vom 01.02.2020 bis 31.08.2024 
zum Ortswehrführer der Ortswehr Klockow bestellt.

Kameradin Heike Bleeck wird vom 01.01.2020 bis 31.08.2024 
zur Ortswehrführerin der Ortswehr Wallmow bestellt. Weiter 
hat Kameradin Bleeck erklärt, die geforderten Lehrgänge bis 
zum 31.12.2022 zu absolvieren.

Dafürstimmen 10 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 0

Die nächste Amtsausschusssitzung des Amtes Brüssow 
findet voraussichtlich am Mittwoch, den 25.03.2020 im 
Sitzungssaal des Amtes Brüssow im Haus der Begegnung, 
Prenzlauer Straße 8 in Brüssow statt. Die Tagesordnung 
entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungskästen oder 
unserer Homepage.

Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Schönfeld findet voraussichtlich am Donnerstag, den 
02.04.2020 im „Dörphus“ in Klockow statt. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungskästen 

oder unserer Homepage.

Beschluss Nr. 29 lt. Beschlussvorlage 29/2019
Finanzielle Unterstützung IG Zillerpark Schenkenberg für 
Veranstaltungen 2020
Die Gemeindevertretung Schenkenberg beschließt, dem IG 
Zillerpark Schenkenberg für Veranstaltungen 2020 eine finan-
zielle Unterstützung in Höhe von  4.000,00 Euro zu gewähren.

Dafürstimmen 6 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 1

Beschluss Nr. 30 lt. Beschlussvorlage Nr. 30/2019
Finanzielle Uterstützung Kultur- und Freizeitverein Baum-
garten .V.
Die Gemeindevertretung Schenkenberg beschließt, dem Kultur 
und Freizeitverein Baumgarten e.V. eine finanzielle Unterstüt-
zung in Höhe von 7.000,00 Euro zu gewähren.

Dafürstimmen 6 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 1

Beschluss Nr. 01/2020 lt. Beschlussvorlage Nr. 01/2020
Anteilige kommunale Förderung des 610-Stellenpro-
gramms 2020

Die Gemeindevertretung Schenkenberg beschließt, dem Evan-
gelischen Pfarrsprengel Schönfeld einen Zuschuss in Höhe 
von 968,76 € für das Jahr 2020 für die Planstelle im Jugend-
haus Klockow zu gewähren.

Dafürstimmen 7 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss Nr. 02/2020 lt. Beschlussvorlage Nr. 02/2020
Unterstützung von Feiern im Jahr 2020
Die Gemeindevertretung Schenkenberg beschließt, den Evan-
gelischen Pfarrsprengel Schönfeld mit einem Betrag in Höhe 
von 300,00 € für das Jahr 2020 zu unterstützen.

Dafürstimmen 7 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 0

Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde 
Schenkenberg findet voraussichtlich am Montag, den 
20.04.2020 statt. Den Ort und die Tagesordnung entneh-
men Sie bitte den Bekanntmachungskästen oder unserer 
Homepage.

Die nächste Stadtverordnetenversammlung der Gemeinde Stadt Brüssow findet voraussichtlich am Dienstag, den 
21.04.2020 im Sitzungssaal des Amtes Brüssow im Haus der Begegnung, Prenzlauer Straße 8 in Brüssow statt. Die 

Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungskästen oder unserer Homepage.
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Beschluss der Gemeindevertretung Carmzow-Wallmow

Beschluss der Gemeindevertretung Göritz

Information aus dem Ordnungsamt – Bitte beachten!

Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Carmzow-Wallmow findet voraussichtlich am 08.04.2020 in 
Cremzow statt. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungskästen oder unserer Homepage.

Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Göritz findet voraussichtlich am 29.04.2020 in der Gaststätte 
Helmholz in Göritz statt. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungskästen oder unserer Home-

page.

Wer in diesem Jahr ein Osterfeuer plant, möchte bitte rechtzeitig 
– 14 Tage vor dem geplanten Termin zum Abbrennen – 

eine Genehmigung im Ordnungsamt bei Frau Petschick beantragen. 
Kurzfristige Genehmigungen kosten erhöhte Gebühren!

Wir wünschen vorab ein schönes Osterfest

Ab sofort Kartenzahlung im Amt Brüssow möglich! 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
seit März 2020 steht Ihnen in der Kasse des Amtes Brüssow ein 

Kartenlesegerät zur Zahlung ab mind. 5,00 € Umsatz zur Verfügung. 
Wir akzeptieren alle gängigen deutschen Girokarten, Visa- und MasterCard 

sowie VPay- und Maestro-Karten.

Information über die Erreichbarkeit des Amtes Brüssow

Der Amtsausschuss des Amtes Brüssow (Uckermark) hat festgelegt, dass ab dem Monat April 2020, folgende Abtei-
lungen mittwochs telefonisch zu erreichen sind:

  
  Kasse   860-33
  Standesamt   860-24
  

An den anderen Tagen stehen alle Mitarbeiter den Bürgerinnen und Bürgern telefonisch wieder zur Verfügung.

Hartwig
Amtsdirektorin
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Ablaufplan für die Standfestigkeitsprüfung auf den Friedhöfen des Amtes Brüssow 
(Uckermark)

B S K     Torsten Köster 
Beratung & Service für kommunale und kirchliche Friedhofsträger 

________________________________________________________________________________________________ 
Sitz : Havelpassage 2 in 16761 Hennigsdorf  Telefon 03302/494494   Fax 03302/494 497 

e-mail : t.koester@t-online.de 

 
ABLAUFPLAN 
 

für die Durchführung der Standfestigkeitsprüfung 
gem. VSG 4.7 § 9 der SVLFG 
auf den Friedhöfen des Amtes Brüssow (Uckermark) 

 
1. Prüfungstag: Mittwoch, 20. Mai 2020 
 
Friedhof 
 
1. Brüssow      12:00 Uhr 
2. Battin      13:25 Uhr 
3. Bagemühl      13:50 Uhr 
4. Woddow      14:15 Uhr 
5. Wollschow     14:35 Uhr 
6. Menkin      14:50 Uhr 
7. Grimme      15:10 Uhr 
8. Klockow      15:40 Uhr 
9. Göritz, OT Malchow    16:10 Uhr 

 
 
Die Anfangszeit des ersten Friedhofs ist fest. Die weiteren Anfangszeiten können sich geringfügig 
verändern aufgrund der auf den vorherigen Friedhöfen vorgefundenen Verhältnisse. 
 
Bitte teilen Sie den Bürgern die Termine durch Aushang mit. 
 
Hennigsdorf, 16. Januar 2020 
 
BSK Torsten Köster 
 

Widerspruchsbelehrung nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes vom 01.11.2015
Nach den §§ 36 Abs. 2, 42 Abs. 3 sowie 50 Abs. 5 des Bun-
desmeldegesetzes (BMG) haben die Meldebehörden einmal 
jährlich die Einwohner durch öffentliche Bekanntmachung über 
die Übermittlungssperren zu unterrichten.

Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass 
• jeder Einwohner gem. § 50 Abs. 5 BMG der Weitergabe 

der zu seiner Person gespeicherten Daten
· an Parteien, Wählergruppen und andere Träger 

von Wahlvorschlägen in Zusammenhang mit Wah-
len und Abstimmungen auf staatlicher und kommu-
naler Ebene 

· an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk über Al-
ters- und Ehejubiläen (Altersjubiläen sind der 70. 
Geburtstag und jeder weitere fünfte, ab dem 100. 
Geburtstag jeder; Ehejubiläen sind das 50. und je-
des folgende Ehejubiläum)

· an Adressbuchverlage

• jeder Einwohner gem. § 36 Abs. 2 BMG der Weitergabe 
der zu seiner Person gespeicherten Daten an das Bun-
desamt für Personalmanagement der Bundeswehr nach 
§ 58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes 
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• jeder Einwohner gem. § 42 Abs. 3 BMG der Weiterga-
be der zu seiner Person gespeicherten Daten an öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaft 

widersprechen kann.

Ein Widerspruch gegen die Weitergabe der gespeicherten Da-
ten (Übermittlungssperre) ist schriftlich oder zur Niederschrift, 
mit Angabe gegen welche Datenübermittlung widersprochen 
wird, beim Amt Brüssow (Uckermark) - Einwohnermeldeamt -, 
Prenzlauer Straße 8, 17326 Brüssow einzulegen. 

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Amt Brüs-
sow keinerlei Einfluss auf selbst veranlasste Namens- und 
Adresseinträge hat.

Brüssow, 02.03.2020

Amt Brüssow (Uckermark)
Einwohnermeldeamt

Amt Brüssow 
Prenzlauer Straße 8
17326 Brüssow

für: Gemeinde Göritz

Amtliche Bekanntmachung 

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde Göritz für den Ortsteil Göritz

im vereinfachten Verfahren

hier: Aufstellungsbeschluss sowie die öffentliche Auslegung des Entwurfs
Für den in der beiliegenden Übersichtskarte gekennzeichneten 
Geltungsbereich hat die Gemeinde Göritz in ihrer Sitzung am 
30.07.2019 die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung für den Ortsteil Göritz im vereinfachten Verfahren 
gemäß § 13 BauGB beschlossen. Der Beschluss wird hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Göritz hat darüber 
hinaus in gleicher Sitzung den Entwurf der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung in der Fassung vom Juli 2019 beschlos-
sen, den Entwurf der Begründung gebilligt und beides zur 
öffentlichen Auslegung bestimmt.
Ziel der Planung ist die Abgrenzung des Innenbereiches auf 
der Grundlage der örtlich bestehenden Bebauungszusam-
menhänge. 
Für den Ortsteil Göritz erfolgt eine Klarstellung zur Festlegung 
der Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 
34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB und eine Ergänzung zur Einbeziehung 
einzelner Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile nach  § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB.
Der durch die Gemeindevertretung beschlossene Planentwurf 
nebst Begründung liegt in der Zeit 

vom 30.03.2020 bis 04.05.2020
in der Amtsverwaltung des Amtes Brüssow, Prenzlauer Straße 
8, 17326 Brüssow zu folgenden Zeiten:

Montag von 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag von 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch von 08.30 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 08.30 bis 11.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB aus. Darüber 
hinaus können unter 039742/8600 telefonisch Termine zur 
Einsicht vereinbart werden.
Gleichzeitig kann der Planentwurf nebst Begründung auf der 
Homepage des Amtes Brüssow Uckermark unter dem Link:  
http://www.amt-bruessow.de/seite/279544/bauamt.html und 
über das zentrale Internetportal des Landes (www.bauleitpla-
nung.brandenburg.de) eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zum Entwurf schriftlich oder während der Dienststun-

den zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über die Satzung unberücksichtigt bleiben. 
Für die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den Ortsteil 
Göritz gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2. Gemäß § 
13 Abs. 3 BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
abgesehen; § 4c BauGB (Überwachung) ist nicht anzuwenden.
Gemäß § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Bürger-
beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2. BauGB durchgeführt. 
Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange wird innerhalb einer angemessenen Frist gemäß  § 13 
Abs. 2 Nr. 3 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 
Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), 
welches mit ausliegt.

Brüssow, den 20.02.2020

Annett Hartwig
Amtsdirektorin

Anlage:
Übersichtskarte über den Geltungsbereich der Klarstellungs- 
und Ergänzungssatzung für den Ortsteil Göritz
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Wasser- und Bodenverband „Welse“ – Gewässerschautermin 2020 Gemeinde Carmzow-
Wallmow 

Gewässerschautermin 2020

Die Gewässerschau des Wasser- und Bodenverbandes „Wel-
se“ im Bereich des Amtes Brüssow, findet in diesem Jahr an 
dem nachfolgenden Termin statt.
Bei der Schau wird der Zustand der Gewässer und der was-
serwirtschaftlichen Anlagen begutachtet und kurz- als auch 
mittelfristige Unterhaltungsmaßnahmen besprochen. 

Wasser- und Bodenverband „Welse“ 
                                                                     Körperschaft des öffentlichen Rechts 
                                                             
 
 
Gewässerschautermin 2020 
 
Die Gewässerschau des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“ im Bereich des Amtes Brüssow, 
findet in diesem Jahr an dem nachfolgenden Termin statt.  
Bei der Schau wird der Zustand der Gewässer und der wasserwirtschaftlichen Anlagen begutachtet 
und kurz- als auch mittelfristige Unterhaltungsmaßnahmen besprochen. Alle interessierten Bürger, 
betroffenen Anlieger, Landbewirtschafter und Behörden sind herzlich eingeladen.  
 
 
Termin:  Mittwoch, den 15.04.2020 
Treffpunkt:  14.30 Uhr Gemeinderaum in Carmzow-Wallmow, Wallmow Nr. 21  
Gemeinden: Carmzow-Wallmow 

 
 

      
 

 
                  
 

Alle interessierten Bürger, betroffenen Anlieger, Landbewirt-
schafter und Behörden sind herzlich eingeladen.

Termin:   Mittwoch, den 15.04.2020
Treffpunkt:  14.30 Uhr Gemeinderaum in 
  Carmzow-Wallmow, Wallmow Nr. 21
Gemeinden:  Carmzow-Wallmow

Öffentliche Zustellung Eckard Zobel

Vermessungsbüro Fr ank Konopk a
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Vermessungsbüro
Frank Konopka
Rosa- Luxemburg Straße 22
Tel. (03984) 800591
17291 Prenzlau

Öffentliche Zustellung

Sehr geehrte(r) Herr Eckard Zobel,

gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 
18.10.1991 (GVBl.I/91, S. 457) in der zurzeit gültigen Fassung habe ich die öffentliche 
Bekanntmachung einer Benachrichtigung an Sie angeordnet. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Sie können die für Sie bestimmte Benachrichtigung bei mir unter oben angeführter Anschrift 
einsehen.

Mit freundlichen Grüßen

F. Konopka -ÖbVermIng.-

Bekanntmachung

Art:

Ort:

Zeitraum: 

(Unterschrift)

Bankverbindungen:
Sparkasse Uckermark BLZ: 170 560 60 Kto.-Nr.:3000012701 IBAN: DE10 1705 6060 3000 0127 01 SWIFT-BIC: WELADED1UMP
Deutsche Bank AG     BLZ: 130 700 00 Kto.-Nr.: 4672697 00 IBAN: DE54 130 700 240 4672697 00 SWIFt-BIC: DEUT DE BROS
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Bankverbindungen:
Sparkasse Uckermark BLZ: 170 560 60 Kto.-Nr.:3000012701 IBAN: DE10 1705 6060 3000 0127 01 SWIFT-BIC: WELADED1UMP
Deutsche Bank AG     BLZ: 130 700 00 Kto.-Nr.: 4672697 00 IBAN: DE54 130 700 240 4672697 00 SWIFt-BIC: DEUT DE BROS
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Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung, eines Grenzzeugnisses und der 
Abmarkung von Grenzen durch Offenlegung

Vermessungsbüro Fr ank Konopk a
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Vermessungsbüro Frank Konopka
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Rosa- Luxemburg Straße 22
Tel. (03984) 800591
17291 Prenzlau

Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung, eines Grenzzeugnisses*) 

und der Abmarkung*) von Grenzen durch Offenlegung

Die Grenzen der Flurstücke

Gemeinde Schenkenberg Gemarkung Schenkenberg
Flur 1 Flurstücke 91, 93

sind vermessen worden.
Im Grenztermin am 25.02.2020 war Gelegenheit, sich über das Ergebnis der Grenzermittlung und die
vorgenommenen Abmarkung*)  unterrichten  zu  lassen  und  die  zur  Grenzfeststellung  notwendigen
Anerkennungserklärungen  abzugeben.  Am  Grenztermin  haben  Sie  oder  ein  von  Ihnen
Bevollmächtigter  jedoch nicht  oder nicht  bis zum Abschluss teilgenommen. Gegebenenfalls hat  im
Grenztermin Ihr Vertreter seine Bevollmächtigung nicht ausreichend nachgewiesen.

Gemäß § 17 Abs. 1 und Abs. 2*) des Brandenburgischen Geoinformations- und Vermessungsgesetzes
(BbgGeoVermG) vom 27. Mai 2009 (GVBl. I S. 166) gebe ich deshalb durch Offenlegung

□ das Ergebnis der Grenzermittlung bekannt.
□ die vorgenommene Abmarkung bekannt.

Einwendungen gegen die Grenzermittlung
Gegen das Ergebnis der Grenzermittlung können Sie innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Offenlegungsfrist Einwendungen erheben. 
Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der
Offenlegungsfrist keine Einwendungen erhoben wurden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die vorgenommene/n Abmarkung/en*) können Sie  innerhalb eines Monats nach Ablauf  der
Offenlegungsfrist Widerspruch erheben. 
Die Einwendungen gegen das Ergebnis der  Grenzermittlung und/oder  der  Widerspruch gegen die
vorgenommene/n  Abmarkung/en  sind  bei  o.a.  Vermessungsstelle  schriftlich  oder  zur  Niederschrift
einzulegen.

Die Offenlegung des Ergebnisses der Grenzermittlung, des Grenzzeugnisses und der Abmarkung  *)

erfolgt bei o.a. Vermessungsstelle
in der Zeit vom 16.03.2020 bis 16.04.2020 .

Bekannt gemacht:

durch:

in:

vom:

bis:

(Unterschrift)

Bankverbindungen:
Sparkasse Uckermark BLZ: 170 560 60 Kto.-Nr.:3000012701 IBAN: DE10 1705 6060 3000 0127 01 SWIFT-BIC: WELADED1UMP
Deutsche Bank AG     BLZ: 130 700 00 Kto.-Nr.: 4672697 00 IBAN: DE54 130 700 240 4672697 00 SWIFt-BIC: DEUT DE BROS
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Öffentliche Bekanntmachung freiwilliger Landtausch Battin

Öffentliche Bekanntmachung

Freiwilliger Landtausch Battin
Aktenzeichen: 550120

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Prenzlau hat mit dem
Anordnungsbeschluss vom 02.03.2020 den

Freiwilligen Landtausch Battin

gemäß § 103 c i. v. m. §§ 103 a ff. Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 
(BGBl. 1 S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBL.I.S. 2794), angeordnet und das Verfahrens-
gebiet für nachstehend aufgeführte Grundstücke festgestellt;

Gemarkung Battin  Flur 1  Flurstück  75
   Flur 2  Flurstücke  2711, 39, 61, 6311, 65,10713 und 176
   Flur 3  Flurstücke  106 und 107

Zur Ermittlung der Beteiligten ergeht gemäß § 14 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) folgende Aufforderung;

Rechte, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am genannten freiwilligen Landtausch berechtigen, 
sind innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung des Beschlusses beim

Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Grabowstraße 33
17291 Prenzlau

anzumelden.

Der vollständige Beschluss liegt beim vorgenannten Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Prenzlau und dem Amt Brüssow (Uckermark) während der Geschäftszeiten zwei Wochen zur Einsichtnahme aus. Die Frist 
beginnt nach der öffentlichen Bekanntmachung des Anordnungsbeschlusses,

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Anordnungsbeschluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Grabowstraße 33, 17291 Prenzlau schriftlich oder 
zur Niederschrift einzulegen.

Amtliche Bekanntmachungen – Ende – 
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Die Käferkinder der Kita Gänse-
blümchen beschäftigten sich meh-
rere Wochen mit dem Thema „Der 
Winter“. Was ist Winter überhaupt? 
Was ziehen wir im Winter an? Wa-
rum schneit es noch nicht? Hat 
Frau Holle etwa verschlafen? Wie 
entsteht Eis?
Durch spannende Projekte und 
Aktivitäten fanden wir schnell Ant-
worten auf diese Fragen.
Was ist Winter? Für die Käferkinder 
ganz klar - Es ist kalt... Es gibt Eis 
und Schnee... wir können Schlitten 
fahren! Winter ist eine spannende 
Jahreszeit.
Wenn Kinder an Winter denken, 
denken sie immer auch an Schnee. 
Was aber, wenn es zwar kalt ist, 
aber nicht schneit? Im Morgenkreis 
lasen wir das Märchen „Frau Holle“ 
und die Kinder ahnten sofort, das 
wohl die Pechmarie bei Frau Holle 
zu Besuch ist und sie einfach zu 
faul ist, die Bettdecke aufzuschütteln. Was nun? Gemeinsam 
im Gespräch kamen wir auf die Idee, unseren eigenen Schnee 
herzustellen. Aus Maisstärke, Babyöl und Glitzer stellten wir 
unseren Schnee her. Er war weder kalt noch schmolz er in 
den Händen, dafür glitzerte und knirscht er wie echter Schnee. 
Wir bauten Schneemänner und viele Schneekugeln. Das war 
ein Spaß. 
Im Morgenkreis stellten die Maxi-Käfer sich die Frage: “Warum 
gefrieren die Pfützen draußen? Warum ist das so?“ Schnell 
waren wir uns einig - das wollen wir herausfinden! Mit Messbe-
cher und Eiswürfelformen starteten wir das Projekt. Wir füllten 
jeweils warmes und kaltes Wasser in die Messbecher und 
gingen auf „FühIkurs“. Wie fühlt sich das an? Welches Wasser 
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gefällt uns besser? Alle Kinder hat-
ten die gleiche Antwort – das warme 
Wasser. In dem kalten Wasser frieren 
doch die Hände, sagten sie. Nach 
dem Fühlen gossen die Kinder das 
Wasser in die Eiswürfelformen. Und 
was nun? „Na nach draußen stel-
len“, sagte Leandro M. oder „in den 
Kühlschrank“. Wir haben da auch Eis 
Zuhause“, sagte Beatrice N.
Wir stellten eine Form nach draußen 
auf das Fensterbrett und eine in den 
Gefrierschrank. Nun heißt es warten bis zum nächsten Tag. Am 
nächsten Tag begutachteten wir unser Werk. In der einen Form 
waren doch tatsächlich Eiswürfel. In der Form, die über Nacht 
draußen stand, fanden wir nur das gleiche Wasser wie am Vor-
tag. Es ist wohl einfach nicht kalt genug gewesen. Wir füllten 
die Eiswürfel in ein Glas und beobachteten diese. Nach einer 
ganzen Zeit waren sie verschwunden und wir fanden Wasser 
im Glas. „Sie sind geschmolzen, wie ein Schneemann“, sagte 
Ida N. Das waren zwei spannende und aufregende Tage. 
So sehr wir den Winter mögen, freuen wir uns schon jetzt auf 
den Frühling und auf das, was wir dort alles entdecken und 
erforschen können.

Die Käferkinder mit Laura, Ines und Vanessa
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Hurra, der Fasching ist da! – Fasching in der Kita Gänseblümchen

Mächtig bunt wurde es am 12. Februar 2020 in der Kita Gän-
seblümchen in Göritz: Der Faschingstag war da.
Lange wurde sich darauf vorbereitet, Kostüme wurden ausge-
sucht und anprobiert, es wurde gemeinsam geschmückt und 
dann war es endlich soweit:

Wir feiern F A S C H I N G!

Mit einem bunten Frühstück wurde der Faschingstag einge-
läutet. Die als Prinzessinnen, Polizisten, Superhelden und 
Tiere verkleideten Kinder eroberten das Buffet, das mit reich-
lich Obst, Gemüse und kleinen Schnitten auf sie wartete. Wir 
danken den Eltern für dieses schön angerichtete und leckere 
Faschingsfrühstück.

Mit jeder Menge 
Musik, guter Laune, 
Luftschlangen und 
Konfetti starteten wir 
die Party. Zahlreiche 
Spiele, Tänze, eine 
große Modenschau 
sowie eine Polonai-
se durch den Kinder-
garten rundeten den 
Tag ab.
Wir hatten einen tollen Tag mit viel Spaß und guter Laune!

Die Kinder und Erzieher der Kita Gänseblümchen

Karneval in der Goethe Grundschule Göritz
Am 18. Februar war es wieder so weit. Die kleinen Närrinnen 
und Narren der 1. bis 6.Klasse der Goethe Grundschule trafen 
sich zum bunten Treiben in der Gaststätte. Der Schulförder-
verein hatte den Saal wunderschön geschmückt und lud mit 
leckerem, selbst gebackenem Kuchen und liebevoll angerich-
tetem Obst und Gemüse zu einer tollen Faschingsfeier ein.
Herr Helmholz übernahm den Job des DJ’s und erfüllte die 
zum Teil ausgefallenen Musikwünsche der Kids.  Ausgelas-

sen wurde getanzt und getobt. Zwischendurch gab es klei-
ne Spiele, die von den Lehrerinnen vorbereitet worden sind. 
Beim Autorennen, Limbo tanzen, Reifen- und Luftballontanz, 
Glücksrad drehen usw. verging die närrische Zeit wie im Fluge. 
Sogar Kamelle gab es, eben wie beim echten Karneval. Allen, 
die zum Gelingen dieses Vormittages beigetragen haben, ein 
herzliches Dankeschön. Jetzt müssen wir ein Jahr warten bis 
es wieder heißt: „Göritz Hellau!!!!“
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Veranstaltungen
Gewerbliche Anzeige

10.04.2020 13:00 Uhr Osterspaziergang in 
  Bagemühl
11.04.2020 15:00 Uhr Osterfest und Osterfeuer  
  auf dem Sportplatz in 
  Baumgarten
11.04.2020 17:00 Uhr Osterfeuer im Park in Menkin
11.04.2020 17:30 Uhr Osterfeuer in Bagemühl
11.04.2020 18:00 Uhr Osterfeuer am Krebssee
  in Brüssow
11.04.2020 18:00 Uhr Osterfeuer in Göritz
11.04.2020 18:00 Uhr Osterfeuer in Klockow
12.04.2020  Zillerfest in Schenkenberg
13.04.2020 14:00 Uhr Eiertrudeln in Klockow
16.04.2020 19:30 Uhr Peru-Länderabend im 
  Evangelischen Seniorenzen-
  trum im Gutshaus Ludwigsburg
25.04.2020 09:30 Uhr Frühjahrsputz in Bagemühl
25.04.2020 18:00 Uhr Unerhörte Romantik in 
  der Kirche Malchow

Reinhart Schmidt  
Orthopädie-Schuhmachermeister seit 1978
Prenzlauer Str. 4 • Tel. (03973) 21 22 56
17309 Pasewalk • E-Mail: orthopaedie-schmidt@gmx.de

DIABETES-ZERTIFIZIERTER BETRIEB
Orthopädische Schuhe
Einlagen (2-4 Arbeitstage)
Zurichtung von Konfektionsschuhwerk
Verkauf von:
• fußgerechtem Schuhwerk, speziell für
  Diabetiker und in Überweite (K und M)
• Fußpfl egemittel und Schuhpfl egeartikel 

Orthopädische Schuhe
Einlagen (2-4 Arbeitstage)
Zurichtung von Konfektionsschuhwerk
Verkauf von:

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 9.00-18.00 Uhr
Ein anderer Termin oder Hausbesuch ist nach Absprache möglich!

Achtung 25% Rabatt!!! 
für das Angebot des Monats

 • März - Schupfl egeartikel
machen Sie Ihre Schuhe fi t für den Frühling

• April - sämtl. Schuhe der Marke 
 *gilt nur für vorhandene Lagerartikel

• Mai - sämtl. Schuhe der Marke
 *gilt nur für vorhandene Lagerartikel

Kirchliche Informationen

Ev. Pfarrsprengel Schönfeld Gottesdienste und Veranstaltungen 

Zu allen Veranstaltungen bieten wir kostenfreie Fahrgele-
genheiten an. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit!

Fr., 20.03. 18.00 Uhr  Malchow Andacht zum Wochen-
schluss

So., 22.03. 09.00 Uhr Baumgarten
  10.15 Uhr  Göritz
Fr., 27.03. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochen-

schluss
Sa.,  28.03. 14.30 Uhr Schönfeld (mit Taufe)
Fr., 03.04. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochen-

schluss
Sa., 04.04. 11.00 Uhr Malchow (mit Taufe)
So., 05.04. 09.00 Uhr Tornow
  10.15 Uhr Kleptow
Fr., 10.04.   Karfreitag
  09.00 Uhr  Schenkenberg (mit Baumgarten + 

Kleptow)
  09.00 Uhr  Cremzow (mit Carmzow)
  10.30 Uhr  Schönfeld (mit Klockow)
  10.30 Uhr  Göritz (mit Tornow)  
   (alle Gottesdienste mit Abendmahl, 
   Dipl.-Theol. R. Krause, Berlin und 

Pfr. Th. Dietz, Schönfeld)
  18.00 Uhr Malchow Andacht zum Karfreitag 

So., 12. 04.   Ostern (Tag der Auferstehung des 
Herrn)

  10.00 Uhr Klockow (Familiengottesdienst für 
alle Gemeinden mit Bläsern)

wöchentlich
Christenlehre, Flöten- u. Gitarrengruppen, Junge Gemeinde, 
Bläserchor, Handarbeitskreis, Konfirmanden- u. Religionsun-
terricht, Schönfelder Frauenkreis (24.03. (S) und 16.04.(L)), 
Gemeindenachmittage (Schönfeld 04.05. (T), Carmzow 25.03., 
Klockow 26.03. u. 14.05., Ludwigsburg 18.05., Göritz 13.05.)
Göritzer Frauenkreis (15.04.), Klockower Kaffeerunde (19.03. 
und 23.04.), Gemeindekirchenrat (30.03. und 20.04.)

Weitere Termine und Vorankündigung

Osterfreizeit 2020 
für Vor- und Hauptkonfirmanden und alle Kinder ab der 5. 
Klasse, 15. - 18. April Ostseebad Warnemünde

Gewerbliche Anzeige

Tagesfahrten
09.04.2020 Ostereinkaufsfahrt Schwedt
15.04.2020 Insel Wollin Rundfahrt und Misdroy
09.05.2020 Britzer Rosengarten
26.05.2020 Stettinfahrt mit Roland

Informationen und Anmeldungen:
Christel Bettac · Tel.: 039742/80313 oder Grimme 38
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Anzeigen

In aller Stille haben wir

beigesetzt
Torsten Giermann

Bei allen, die durch Wort, Schrift, stillen 
Händedruck und Geldspenden ihre Anteilname 
bekundeten, möchten wir uns bedanken. Ein Dank 
gilt auch Herrn Rusin vom NORDLAND 
Bestattungshaus für die hilfreiche Unterstützung.

Im Namen al l er  Hinterbl i ebenen
Sybi l l e Rzepucha-Giermann

Brüssow, im Februar  2020

Karl-Heinz Mohr

Im Namen aller Hinterbliebenen
Magdalene Mohr
Christiane Bettinger nebst Familie

Brüssow, im Februar 2020

Für die aufrichtige Anteilnahme durch Wort, Schrift, Geld- und Blumenspenden
sowie für das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte unseres lieben
Entschlafenen

sagen wir auf diesem Wege allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und
Bekannten unseren herzlichen Dank. Besonderer Dank gilt dem Hausarzt
Herrn Tarnow, dem Stephanus Seniorenzentrum in Brüssow, insbesondere
Schwester Petra, Herrn Rusin und dem NORDLAND Bestattungshaus für die
tröstenden Worte und die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier und Frau
Rusin für die nette Ausrichtung der Kaffeetafel.

Danksagung

Peru – Impressionen eines Landes
Bea von Winterfeld ist Peruanerin. Immer wieder kehrt sie in 
ihr Heimatland zurück. 
Gemeinsam mit ihrem Mann Jörn von Winterfeld berichtet sie: 
Donnerstag, 16. April um 19.30 Uhr
Evangelisches Seniorenzentrum Gutshaus Ludwigsburg

Der Pfarrer lädt ein: April 1960 - April 2020.…..
So Gott will… 
60 Jahre und 30 Jahre Dienst in Schönfeld 
Sonnabend, 25. April, 14 Uhr Kirche Malchow
Gottesdienst mit Pfr. Johannes Staak, Insel Poel, Imbiss und 
Begegnung, 18 Uhr Konzert „Unerhörte Romantik – Oper-
narien und Gassenhauer, Unterhaltungsmusik um 1900“ ein 
Konzert mit Joachim Schäfer (Trompete und Kornett) Oksana 
Weingarten (Klavier) und und der Kontrabassistin Yuka Inoue.

Gemeindeausflug Frühjahr 2020 Donnerstag, 30. April
Neuruppin – die Stadt Theodor Fontanes, Führung und Stadt-
besichtigung, Schiffsfahrt auf dem Ruppiner See

12. Internationaler Malchower Kirchenpreis 2020
Kirche Malchow
Wettbewerbskonzerte Freitag, Sonnabend 8./9. Mai

„Der Trompeter von St. Petersburg” – 
Glanz und Untergang der Deutschen an der Newa
Buchlesung mit Dr. Christian Neef
Donnerstag 14. Mai, 19.30 Uhr
Ev. Seniorenzentrum Gutshaus Ludwigsburg

Wintercamp 2020 in Klockow
WINTERcamp 2020 – leider ohne Schnee, aber mit 22 fröh-
lichen Kindern.
Die Kinder aus unseren Dörfern trafen sich vom 29.2.-1.3.2020 
im Evangelischen Kinder- und Jugendhaus Klockow. Thema 
der Tage war die Jahreslosung 2020:
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“.  Mit Spielen, Singen, 
Basteln, Malen, Film gucken, Schatzsuche ….  verging die 
Zeit viel zu schnell! 
Ein herzliches Dankeschön an Max, der Frau Dietz bei der 
Organisation und Betreuung unterstützte und an Frau Hering, 
die für zwei leckere Mahlzeiten sorgte!
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Sport – Vereinstätigkeiten – Sonstiges

Naturcamp I 1. Ferienwoche, 21.06. – 27.06.20   Naturcamp II 4. Ferienwoche, 12.07. – 18.07.20
In unserem Naturcamp stehen Wasser und Wald im Mittelpunkt. Baden, Schwimmen und Spielen am Kutzow-See sind selbst-
verständlich. Geschick, Wissen und Einsatz sind bei der Waldrallye und beim Basteln rund um Natur und Wald gefragt. Bei 
einem Ausflug nach Güstrow in den Natur- und Umweltpark können die Teilnehmer Wölfe, Bären, Luchse, Eulen und viele 
andere einheimische Tiere fast wie in der Natur ganz nah erleben. Abenteuerliche Wege führen über Kletterpfade und Brücken, 
durch Höhlen, Wurzeltunnel und Moore. Besondere Tier- und Spielerlebnisse bieten der Streichelzoo, abenteuerliche Spiel-
plätze und teils begehbare Gehege.

Wassercamp I 2. Ferienwoche, 28.06. – 04.07.20   Wassercamp II 5. Ferienwoche, 19.07. – 25.07.20 
In unserem Wassercamp dreht sich alles um das Wasser, das ist ja klar. Am See werden Flöße gebaut und bei einer Regatta 
getestet. Geschick, Wissen und Einsatz sind bei der Wasserrallye und bei Basteleien rund ums Wasser gefragt. Bei einem 
Ausflug nach Elstal zum Karls Erlebnisdorf, wo wir uns die 17. Eis Welt Thema Afrika ansehen werden, aber auch Schlittschuh 
fahren viele Wasserspiele und andere tolle Sachen erkunden werden. Wir garantieren eine Woche mit viel Spaß, Kreativität 
und Abwechslung.

Kreativcamp 3. Ferienwoche, 05.07. – 11.07.20   
In unserem Kreativcamp steht neben Baden, Schwimmen und Spielen am Kutzow-See deine Kreativität im Mittelpunkt. An zwei 
Tagen stehen Farben im Mittelpunkt unseres Tuns: Die Mal-Oase hat geöffnet. Zusätzlich wollen wir die Graffiti Arbeiten vom 
letzten Jahr weiterführen. Bist du dabei? Bei einem Ausflug geht es zum Filmpark Babelsberg.
Du hast Lust am Basteln und Gestalten? Dann ist diese Woche genau die richtige für dich.

Sommerferien 2020 in der Jugendbegegnungsstätte Plöwen Am Kutzow-See

Schwimmcamp 6. Ferienwoche, 26.07. – 01.08.20
Früh schwimmen zu lernen gehört zum wichtigsten Schutz 
vor Ertrinkungsunfällen. Bei uns könnt ihr Brustschwimmen, 
tauchen in schultertiefem Wasser, Wassersprünge und die 
wichtigsten Baderegeln erlernen. Ein erfahrener Rettungs-
schwimmer mit Ausbilderschein zum Trainer steht hierfür jeden 
Tag zur Verfügung, um die Kinder auf dem Weg zur ersten 
Schwimmstufe oder dem  Seepferchen zu begleiten. Bei ei-
nem Ausflug nach Babelsberg ins Filmstudio ist Langeweile 
ausgeschlossen! Im Filmpark Babelsberg ist wirklich für jeden 
was dabei. Sensationelle Shows, zahlreiche Original Film-Sets, 
faszinierende Blicke hinter die Kulissen und unvergessliche 
Events lassen einen Tag im Filmpark wie im Flug vergehen. 

Anmeldungen bitte an: 039754/ 20430 oder  
www.kutzow-see.de 

Osterhäschen Osterhas`, 
leg mir was ins Ostergras!

!!!!Aufgepasst!!!

An alle Frühaufsteher am
Ostersonntag (12.04.2020)

Auch in diesem Jahr werden wieder in Brüssow 3 Ostereier versteckt. 

Ab 8:00 Uhr können sie gesucht werden.

Wer ein Ei gefunden hat gibt es 
ab dem 14.04.2020 bei Frau Sy in der Bibliothek 

ab und erhält ein tolles Geschenk!

Viel Spaß und Erfolg  
wünscht der 
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Frau Edith Pietschke – 
unsere Mützenstrickerin im Ortsverband Prenzlau

Gewerbliche Anzeige

Frau Pietschke gehört 
auch zu der Rentner-
gruppe, die „ niemals“ 
Zeit hat. Sie geht seit 
etwa 1994 regelmäßig 
in unsere Senioren-
begegnungsstätte, 
nahm lange Jahre 
am Seniorensport 
teil, besucht unsere 
Mitgliederversamm-
lungen und nimmt 
aktiv am Leben in un-
serem Ortsverband 
teil. Zum „Fitbleiben“ 
gehört aber noch ihre große Leidenschaft – das Stricken! Als 
im Jahr 2012 der gemeinnützige Verein zur Unterstützung von 
Kindern und Notleidenden auf der ganzen Welt „Friend Circle 
World Help“ aus Bamberg zum Mützen stricken für Kinder in 
Nordindien aufrief, war sie sofort dabei. 
Viele Frauen unserer Begegnungsstätte fanden sich, um die-
ses Projekt zu unterstützen und Frau Pietschke ist bis heute 
dabei.
Wir haben von 2014 gemeinsam gezählt, wie viele Mützen 
es geworden sind und sind dabei bis weit über 1000 Stück 
gekommen. Alle Achtung und ein riesengroßes Dankeschön. 
„Es macht mir so großen Spaß“ sagt Frau Pietschke und 
freut sich immer, wenn sie bei der Übergabe an den Verein in 
Eberswalde dabei sein kann. Die Reisen und die Übergabe 
der Mützen an die Bedürftigen werden vom Verein in Bild, Ton 
und in Kalendern festgehalten und die fleißigen Strickerinnen 
erhalten so einen kleinen Einblick in das Leben und der Not 
der dortigen Menschen. „Wenn man dann in die strahlenden 
Kinderaugen schaut, ist es berührend und spornt an, weiter 
zu stricken“ meint Frau Pietschke.

Im Januar hat sie schon wieder 40 Mützen abgegeben und 
weitere liegen bereit. Ja, und zum Stricken braucht man na-
türlich Wolle und wenn Sie, liebe Leser, helfen wollen, dass 
noch mehr Mützen entstehen, können Sie diese gerne in der 
Geschäftsstelle des DRK in der Stettiner Straße 5 in Prenzlau 
abgeben.
Wir wünschen Frau Pietschke und allen anderen Strickerinnen 
weiterhin viel Spaß beim Stricken und sagen ganz herzlich 
„Dankeschön“ für ihr großes Engagement.

Brigitte Lindemann
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Immobilienkaufmann Ralf Pete 
Tel.: 03973- 4490858 | Mobil: 0170-2837799

Unsere Kunden 
     sind die beste Werbung

Hallo Herr Pete, herzlichen Dank für Ihre 

absolut kompetente Unterstützung bei 

dem Verkauf unseres Ferienhauses in Pin-

now. Wir hatten jederzeit einen Ansprech-

partner an unserer Seite, der uns mit Rat 

und Tat zur Seite stand. Vielen Dank und 

mit den besten Grüßen auch an Ihr Team, 

alles Gute für Sie und Ihrer Familie. 

Fam. Jürgen Meyer aus Hamburg

Im KÄSESTÜBCHEN der Bauernkäserei Wolters erwarten Sie:
• Direktverkauf von Q-Regio-Produkten u.a. UckerKaas
• Leckere, frische Käseplatten aus eigener Herstellung
• Präsentpakete mit regionalen Spezialitäten
• Eiscafé mit UckerEis, Kaffeespezialitäten & Kuchen, 
    ländlicher Imbiss
• Eistorten für Familienfeste mit leckerem UckerEis

ÜBCHEN

Ostern Sa & So 
geöffnet 10-17 Uhr

www.uckerkaas.de · Fon: 039740 - 29 90 69
Bauernkäserei Wolters · Bandelow 50 · 17337 Uckerland

Ostern SOFrohe Oste rn

Das nächste

Amtsblatt 
Brüssow 
erscheint am 

09. April 2020

Redaktionsschluss:
24.03.2020

DER	NEUE	NISSAN	JUKE.		Jetzt	Live	erleben	im	Autohaus	Jahn	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

																																																																																																																																																																																																																																																																										

																																																																																																																									

	

	
	

	

	

	

	

	

Neuer	Nissan	Juke:	Verbrauch	kombiniert:	4,9l/100km*/	Verbrauch	innrtorts:	5,6l/100km*/Verbrauch	außerorts:	4,5l/100km*/CO2-
Emission:	112g/km*/	Energieeffizienzklasse	B	
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